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8906 Bonstetten 

Sitzung Nr 8 Rechnungsgemeindeversammlung vom 6. Juni 2017 
 
 
Vorsitz Frank Rutishauser, Gemeindepräsident 
  
Protokoll Daniel Nehmer, Gemeindeschreiber 
  
Sitzungsort Gemeindesaal Bonstetten 
  
Sitzungszeit 20:00 bis 20:40 Uhr 

 

 
Traktanden 
 

Begrüssung/Einleitung 
 
1 Einleitung Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2017   

 
Beschlüsse 
 
2 Antrag an die Gemeindeversammlung betreffend Genehmigung der 

Jahresrechnung 2016 der Politischen Gemeinde Bonstetten 
  

3 Antrag an die Gemeindeversammlung betreffend des Kredits für den Er-
satz der Trinkwasserleitung im Schachenhof 

  

 
Rechtsmittelbelehrung/Unterschriften 
 
4 Rechtsmittelbelehrung Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2017   

    

 
 
Die Stimmberechtigten der Gemeinde Bonstetten wurden mit Anzeige vom 9. Mai 2017 im amtli-
chen Publikationsorgan zu einer ordentlichen Gemeindeversammlung eingeladen. Akten, An-
träge und Stimmregister lagen ab 23. Mai 2017 am Schalter der Einwohnerdienste auf. Eine An-
frage im Sinne von § 51 Gemeindegesetz wurde keine eingereicht. 
 
 
Einleitung 
 
Um 20.00 Uhr eröffnet der Vorsitzende, Gemeindepräsident Frank Rutishauser die Gemeinde-
versammlung. Speziell begrüsst er den Redaktor des Anzeigers, Bernhard Schneider sowie Kian 
Meile, welcher im Rahmen seiner Ausbildung eine Arbeit über das Thema Gemeindeversamm-
lungen verfasst. Die an der Versammlung teilnehmenden nicht stimmberechtigten Personen und 
Gäste werden gebeten, abseits Platz zu nehmen. Das Stimmrecht der übrigen Personen wird 
nicht bestritten. 
 

---------------------------------- 
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Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen und gewählt: 

- Utz, Werner, Bruggensteig 1, 8906 Bonstetten 
 
- Schumacher, Willi, Schachenstrasse 129, 8906 Bonstetten 
 
Die Vorschläge werden nicht vermehrt und die vorgeschlagenen Stimmenzähler einstimmig ge-
wählt. 
 
Anwesende stimmberechtigte Frauen und Männer: 59   somit absolutes Mehr: 30 
 
 
 

-------------------------------- 
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FINANZEN 
Jahresrechnungen, Inventare 

8 
8.06 

 
 
Antrag an die Gemeindeversammlung betreffend Genehmigung der Jahresrechnung 
2016 der Politischen Gemeinde Bonstetten Bonstetten 
 
Traktandennummer: 2 
Beschlussnummer: 25 
 
 
Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung betreffend Genehmigung der Jahres-
rechnung 2016: 
 
a) Der Gemeinderat hat die Rechnung 2016 der Politischen Gemeinde Bonstetten geprüft. Die 

Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 27'868'529.98 und einem Ertrag 
von CHF 28'945'447.80 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'076'917.82 ab.  

 
b) Die Investitionsrechnung zeigt beim Verwaltungsvermögen bei Ausgaben von 

CHF 2'595'403.07 und Einnahmen von CHF 444'941.31 Nettoinvestitionen von 
CHF 2'150'461.76. 

 
c) Die Investitionsrechnung zeigt beim Finanzvermögen bei Ausgaben von CHF 0.00 und Ein-

nahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 0.00. 
 
d) Die Bilanz weist nach Einlage des Ertragsüberschusses in das Eigenkapital Aktiven und Pas-

siven von CHF 63'927'699.23 aus. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2016 
CHF 39'932'440.27. 

 
 
Weisung 
 
BERICHT DES GEMEINDERATES 
 
a) Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung 

  RECHNUNG 2016  BUDGET 2016 
Erfolgsrechnung 
 
Betrieblicher Aufwand CHF 25‘617‘375.38 CHF 25‘314‘400.00 
Betrieblicher Ertrag CHF 26‘878‘073.72 CHF 24‘966‘600.00 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF 1‘260‘698.34 CHF -347‘800.00 
 
Finanzaufwand CHF 168‘208.16 CHF 260‘100.00 
Finanzertrag CHF 484‘927.64 CHF 469‘500.00 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 316‘719.48 CHF 209‘400.00 
 
Ausserordentlicher Aufwand CHF 500‘500.00 CHF 500‘500.00 
Ausserordentlicher Ertrag CHF 0.00 CHF 0.00 
Ausserordentliches Ergebnis CHF -500‘500.00 CHF -500‘500.00 
 
Jahresergebnis CHF 1‘076‘917.82 CHF -638‘900.00 
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Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (VV) 
Investitionsausgaben VV CHF 2‘595‘403.07 CHF 6‘060‘000.00 
Investitionseinnahmen VV CHF 444‘941.31 CHF 200‘000.00 
Nettoinvestitionen VV CHF 2‘150‘461.76 CHF 5‘860‘000.00 
 
Investitionsrechnung Finanzvermögen (FV) 
Investitionsausgaben FV CHF 0.00 CHF 0.00 
Investitionseinnahmen FV CHF 0.00 CHF 0.00 
Nettoinvestitionen FV CHF 0.00 CHF 0.00 
 
 
Bilanz 
Bilanzsumme CHF 63‘927‘699.23 
- Fremdkapital 31.12. CHF 23‘995‘258.96 
- zweckgebundenes Eigenkapital per 31.12. CHF 10‘637‘894.56 
- zweckfreies Eigenkapital per 31.12. CHF 29‘294‘545.71 
 
 
b) Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr 

Die Jahresrechnung 2016 ist die erste Jahresrechnung der Einheitsgemeinde (Politische Ge-
meinde & Primarschulgemeinde). Die Jahresrechnung 2016 schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 1‘076‘917.82 (Budget CHF -638‘900.00) ab. Der Hauptgrund liegt bei einem 
rund CHF 1‘248‘000.00 höheren Fiskalertrag, wovon rund CHF 632‘000.00 auf die Grundstück-
gewinnsteuern fallen. 
 
Die Kostensteigerung beim Transferaufwand ist vorwiegend auf die steigenden Kosten für die 
Pflegefinanzierung „4125 – Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime“ (CHF 207‘000.00) und 
„4225 – Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege“  (CHF 53‘000.00) zurückzuführen. 
 
Als Projektgemeinde haben wir uns vertraglich verpflichtet, versuchsweise Werterhaltungs- und 
Erneuerungsreserven zu bilden. Diese Reserven betragen in der Rechnung 2016 
CHF 500‘500.00 (Vorjahr CHF 483‘700.00). Die Bildung von W-&E-Reserven wird mit der defini-
tiven Umsetzung von HRM2, voraussichtlich ab 01.01.2019, wegfallen. Die Saldi der W-&E-Re-
serven werden von Konten 2980.00 und 2980.10 auf Konto 2999.00 (kumulierte Ergebnisse der 
Vorjahre) umgebucht. 
 
Die linearen Abschreibungen betragen CHF 1‘306‘594.26 (Budget CHF 1‘615‘800.00). 
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(Gliederung Aufwand / ohne Transferaufwand, durchlaufende Beiträge und interne Verrechnun-
gen) 
 

 
(Gliederung Ertrag / ohne Transferertrag, durchlaufende und interne Verrechnungen) 
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Die Investitionsrechnung VV weist bei Ausgaben von CHF 2‘595‘403.07 und Einnahmen von 
CHF 444‘941.31 Nettoinvestitionen von CHF 2‘150‘461.76 (Budget CHF 5‘860‘000.00) aus. Die 
Abnahme der Nettoinvestitionen gegenüber dem Budget 2016 ist auf wesentlich tiefere Investiti-
onsausgaben bei den Spezialfinanzierungen (Wasserwerk rund CHF -1‘500‘000.00 und Abwas-
serbeseitigung rund CHF -1‘685‘000.00) zurückzuführen. 
 
Die Investitionsrechnung FV weist keine Ausgaben und keine Einnahmen aus. 
 
 
c) Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget  

(Abweichung über CHF 50‘000.00) 

Funktion Bezeichnung Betrag 

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges CHF 78‘000.00 
höhere interne Verrechnung für Verwaltung der Verwaltungsliegenschaften (mehr Stunden rap-
portiert) 

2110 Kindergarten CHF -73‘000.00 
Auflösung BVK Rückstellungen (Sanierung wurde um ein Jahr reduziert) 

2120 Primarstufe CHF 531‘000.00 
Die Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse (ISR) wurde auf „2200 – Sonderschulen“ bud-
getiert. Diese Aufwände gehören jedoch in die entsprechende Schulstufe. 

2170 Schulliegenschaften CHF -122‘000.00 
tiefere Mietkosten für gemietete Räume bei der Sekundarschule Bonstetten 

2180 Tagesbetreuung CHF -107‘000.00 
Ein Teil der Monatspauschalen war auch auf „2189 – Tagesbetreuung – Küche“ budgetiert. Die 
Monatspauschalen wurden jedoch auch auf „2180 – Tagesbetreuung“ vereinnahmt. 

2189 Tagesbetreuung – Küche CHF 94‘000.00 
Einen Teil der Monatspauschalen wurde im Bereich Küche budgetiert (Kauf Lebensmittel), ver-
bucht wurden diese jedoch auf „2180 – Tagesbetreuung“. 

2190 Schulleitung und Schulverwaltung CHF -62‘000.00 
tiefere Lohnkostenanteile für Schulleitung und Auflösung BVK Rückstellungen (Sanierung wurde 
um ein Jahr reduziert) 

2200 Sonderschulen CHF -680‘000.00 
Die Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse (ISR) wurde auf „2200 – Sonderschulen“ bud-
getiert. Diese Aufwände gehören jedoch, gemäss Kontenplanvorgaben des Gemeindeamts, in 
die entsprechende Schulstufe. 

3420 Freizeit CHF -59‘000.00 
geplante Instandstellungsarbeiten (Sandreinigung Beachvolleyfeld) wurden nicht ausgeführt und 
tiefere interne Verrechnungen (weniger Stunden rapportiert) 

4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime CHF 207‘000.00 
Gemeindebeiträge sind angestiegen (Zunahme der Fälle sowie höhere Pflegestufen) 

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) CHF 53‘000.00 
Gemeindebeiträge sind angestiegen (Zunahme der Fälle sowie höhere Pflegestufen) 

4220 Rettungsdienst CHF -67‘000.00 
Rettungsdienst wird seit dem 01.01.2015 nicht mehr an die Zweckverbandsgemeinden weiterver-
rechnet 

5220 Ergänzungsleistungen IV CHF 204‘000.00 
Zunahme der Anträge für Ergänzungsleistungen 
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5320 Ergänzungsleistungen AHV CHF -65‘000.00 
Abnahme der Fälle (Wegzug von Anspruchsberechtigten) 

5720 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe CHF -88‘000.00 
in den meisten Fällen werden die Kosten noch über den Kanton zurückerstattet 

6150 Gemeindestrassen CHF -80‘000.00 
schneearmer Winter sowie Rückstand bei geplanten Strassenriss-Sanierungen 

8600 Banken und Versicherungen CHF -64‘000.00 
höhere Gewinnausschüttung der ZKB 

9100 Allgemeine Gemeindesteuern CHF -579‘000.00 
höhere Einnahmen bei Steuern Vorjahre 

9101 Sondersteuern CHF -631‘000.00 
höhere Grundstückgewinnsteuern 

9300 Finanz- und Lastenausgleich CHF -100‘000.00 
Pauschalbeitrag Kanton für Bildung Einheitsgemeinde 
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Referent: Gemeindepräsident Frank Rutishauser, Ressortvorsteher Finanzen 
 
Es wird von der Versammlung keine Diskussion gewünscht.  
 
 
Die Gemeindeversammlung   b e s c h l i e s s t   einstimmig: 
 
1. Die vorliegende Jahresrechnung 2016 der Politischen Gemeinde Bonstetten wird geneh-

migt. 
 

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:  

 Externe Stellen 

 - Bezirksrat Affoltern, Im Grund 15, 8910 Affoltern a.A. 
 - Peter Ehrler, Präsident Rechnungsprüfungskommission, per E-Mail 

 Interne Stellen 

 - Pascal Schibler, Leiter Bereich Finanzen Bonstetten 
 - Akten 
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GEMEINDEORGANISATION UND BEHÖRDEN 
Gemeindeversammlung 
Einzelne Gemeindeversammlungen 

13 
13.03 
13.03.3 

 
 
Antrag an die Gemeindeversammlung betreffend des Kredits für den Ersatz der Trink-
wasserleitung im Schachenhof 
 
Traktandennummer: 3 
Beschlussnummer: 26 
 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2017 zur Beschlussfassung: 
 
1. Die Bruttokosten zur Sanierung der Trinkwasserleitung Im Schachenhof in der Höhe von 

CHF 430‘000.00 werden genehmigt. 
 
2. Der Kredit erhöht bzw. verringert sich entsprechend der Veränderung des Baukosteninde-

xes seit der Aufstellung des Kostenvoranschlags (Genauigkeit +/-15%). 
 
 
A u s g a n g s l a g e  
 
Die Trinkwasserleitungen in der Arealüberbauung Im Schachenhof sind sanierungsbedürftig. Die 
Leitungen im Alter von rund 30 Jahren bekunden offenbar infolge einer schlechten Rohrbettung 
und weiteren Problemen etliche Schäden. In den Jahren 2013 bis 2015 ereignete sich in den 
Kellern und Zwischenböden sowie in der Tiefgarage der Überbauung grössere Rohrleitungsbrü-
che, welche erhebliche Instandstellungskosten und Sachschaden verursachten.  
 
 
E r w ä g u n g e n  
 
Die Kostenfolge von weiter zu erwartenden Rohrleitungsbrüchen wird mit der Erneuerung der 
Trinkwasserleitung ausgesetzt. Die geplanten Sanierungsmassnahmen minimieren das Risiko 
von Leitungsbrüchen in der Tiefgarage und reduzieren dort das grösste Personen- und Sach-
schadenpotenzial. Die neu geplante Leitungsstruktur optimiert die Zugänglichkeiten zu den Lei-
tungen und Armaturen und verbessert den Betrieb und Unterhalt. Der Bezug von Löschwasser 
ab dem Hydranten im Innenhof der Überbauung wird weiter gewährleistet und garantiert im 
Brandfall einen wichtigen Bezugspunkt.  
Das bisherige Trinkwasserleitungssystem charakterisiert sich durch zwei unabhängige Ringlei-
tungen, einem inneren und einem äusseren Ringschluss. Die einzelnen Häuser setzen sich als 
Häusergruppe zusammen, die von einer eigenen Zentrale aus gespiesen werden. Jeder Zentrale 
ist serienmässig aneinander verbunden und zusammen ergeben sie eine Ringleitung. Mit dieser 
Leitungsführung konnten kurze und direkte Leitungen durch sämtliche Gärten der einzelnen Häu-
ser erstellt werden. Diese Gliederung führt zum heutigen Zeitpunkt bei Schadenfällen oder In-
standstellungsarbeiten zu hohen Kosten. In der geplanten Erneuerung wird künftig eine Hausan-
schlussleitung direkt ab der öffentlichen Versorgungsleitung zur Häuserzentrale und anschlies-
send weiter in die Häuser geführt. Die Hausanschlussleitungen sind von der Stockwerkseigentü-
merschaft der Wohnüberbauung Im Schachenhof ins Eigentum zu übernehmen. Die öffentliche 
Versorgungsleitung und die Hydranten mit den Zuleitungen, auch durch die Tiefgarage, bleiben 
im Eigentum bzw. in der Zuständigkeit der Wasserversorgung.  
 
Die Kosten zur Erneuerung der Trinkwasserleitungen werden auf CHF 430‘000.00 geschätzt. Der 
auf Erfahrungszahlen basierende und eine Genauigkeit von +/- 15 % aufweisender Kostenvoran-
schlag präsentiert sich wie folgt: 
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Voranschlag Voranschlag

ohne MWSt inkl. MWSt

Tiefbauarbeiten 278'000.00 300'240.00 300'240.00

Richtpressarbeiten 42'124.80 45'494.80

Tiefbauarbeiten 55'725.00 60'183.00

Rohrlegearbeiten 89'130.05 96'260.45

Erneuerung der Wasserverteilzentralen 55'000.00 59'400.00

Diverses und Unvorhergesehenes 36'020.15 38'901.75

Nebenarbeiten 45'000.00 48'600.00 48'600.00

Gärtnerarbeiten Instandstellungen 30'000.00 32'400.00

Leitungsprovisorien während Bauzeit 11'000.00 11'880.00

Diverses und Unvorhergesehenes 4'000.00 4'320.00

Technische Kosten 74'750.00 80'730.00 80'730.00

Projektierung, Submission, Bauleitung 72'250.00 78'030.00

Dokumentation 2'500.00 2'700.00

Zwischentotal 429'570.00

Rundung 430.00

Totale Brutto-Baukosten inkl. MWSt 430'000.00

Totale Netto-Baukosten ohne MWSt 397'750.00

 
Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag geprüft und am 19. April 2017 beschlossen: 
 
Abschied 
 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, dem Antrag des Ge-
meinderates zuzustimmen. 
 
 
Referent: Gemeinderat Roger Mella, Ressortvorsteher Tiefbau 
 
Diskussion: 
 
Heinrich Aeberli ist der Meinung, dass der Passus, dass die Eigentümerschaft die Anschluss-
leitung zu unterhalten habe, etwas schwammig ist. Vielmehr ist er der Meinung, dass der Unter-
halt eine Verpflichtung ist.  
 
Roger Mella, Ressortvorsteher Tiefbau, gibt zur Antwort, dass diese Verpflichtung bereits im 
gültigen Wasserreglement als übergeordnetes Recht festgehalten ist.  
 
Es wird keine weitere Diskussion gewünscht.  
 
Der Gemeindepräsident lässt über den unveränderten Antrag abstimmen.  
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Die Gemeindeversammlung   b e s c h l i e s s t   einstimmig: 
 
1. Der Kredit für die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Arealüberbauung Im Schachen-

hof in der Höhe von CHF 430‘000.00 inkl. 8% MWSt wird genehmigt. 
 

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:  

 Externe Stellen 

 - Bezirksrat Affoltern, Im Grund 15, 8910 Affoltern a.A. 
 - Peter Ehrler, Präsident der Rechnungsprüfungskommission, per E-Mail 

 Interne Stellen 

 - Andreas Gabler, Leiter Bereich Tiefbau und Umweltschutz 
 - Pascal Schibler, Leiter Bereich Finanzen 
 - Akten 
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Rechtsmittelbelehrung/Unterschriften 
 
 
Abschluss der Versammlung 
 
Der Gemeindepräsident fordert die Stimmenzähler auf, ab Freitag, 9. Juni 2017 bis Montag, 
12. Juni 2017 in der Abteilung Präsidiales das Protokoll auf seine Richtigkeit zu prüfen und mit 
ihrer Unterschrift zu bezeugen. Ab Dienstag, 13. Juni 2017 steht das Protokoll den Stimmberech-
tigten zur Einsicht zur Verfügung. 
 
Rechtsmittelbelehrung / Mitteilungen 
 
Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann wegen Verletzung von Vorschriften über 
die politischen Rechte und ihre Ausübung innert fünf Tagen, von der Veröffentlichung an gerech-
net, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Affoltern, Im Grund 15, 8910 Affoltern a.A. erhoben wer-
den.  
 
Im Übrigen kann gegen die Beschlüsse gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss 
gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 
30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Affol-
tern erhoben werden.  
 
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. Die Rekurs- und 
Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist soweit möglich beizulegen. 
 
Ein Rekurs gegen die Richtigkeit des Protokolls muss innert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage 
an gerechnet, beim Bezirksrat Affoltern eingereicht werden (gemäss § 54 des Gemeindegeset-
zes).  
 
Auf Anfrage des Vorsitzenden werden weder die Verhandlungsführung noch die durchgeführten 
Abstimmungen beanstandet. Nach dem Hinweis auf die Rechtsmittel schliesst der Vorsitzende 
die Versammlung um 20.40 Uhr. 
 

_____________________ 
 
 
Für das Protokoll 
 
 
 
 
Daniel Nehmer 
Gemeindeschreiber 
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Die Richtigkeit des vorstehenden Gemeindeversammlungsprotokolls bestätigen 
 
NAMENS DER VERSAMMLUNGSVORSTEHERSCHAFT 
 
 
 
 
Frank Rutishauser    ……………………………………………………. 
Gemeindepräsident 
 
 
 
Die Stimmenzähler 
 
 
Werner Utz 1. …………………………………………………... 
 
 
 
Willi Schumacher 2. …………………………………………………... 
 


